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Herrn Staatssekretär Janosch Littig 
ebenda

Tätigkeitsbericht des Landesbeirates für den Vollzug der Abschiebungs- und Zu
rückweisungshaft in Rheinland-Pfalz für die Jahre 2022-2023

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Binz, sehr geehrter Herr Staatssekretär Littig,
anbei überreiche ich Ihnen im Auftrag des Landesbeirates den o.g. Bericht. Der Bericht 
bezieht sich auf die Zeit seit der Konstituierung des Landesbeirates am 30.09.2022 bis 
zum 31.12.2023.
Erwähnen möchte ich gerne, dass einige der Themen, die im Bericht kritisch angespro
chen werden, inzwischen weiter bearbeitet werden konnten. Diese weitere Bearbeitung 
ist aber nicht Gegenstand des Berichtes, der sich auf den o.g. begrenzten Zeitraum be
zieht:

- Bezüglich der Festnetztelefonie in den Zellen wurde dem Beirat in der Sitzung 
am 11.03.2024 mitgeteilt, dass die Firma Telio zugesagt habe, dass innerhalb 
der nächsten 20-30 Tage ein akustisches Signal bei Anrufen sichergestellt 
werde. Außerdem hat das Ministerium zugesagt, die Begründung der Fa. Telios 
rechtlich zu prüfen, dass die Ansage, dass Telefongespräche abgehört, unterbro
chen usw. werden könnten, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht abschal
ten könne.

- Bezüglich der Handhabung des Datenschutzes bei Besuchen von Inhaftierten 
durch Beiratsmitglieder wurde in der gleichen Sitzung mit der Stellvertreterin des 
Landesdatenschutzbeauftragten, Frau Dr. Franke, sowie mit dem Einverständnis 
von Herrn Staatssekretär Littig und dem kommissarischen Abteilungsleiter, Herrn 
Benediczuk, abgesprochen, dass unter Wahrung der Vertraulichkeit und unter 
der Voraussetzung des Einverständnisses des/der jeweiligen Inhaftierten Ge
spräche in den offenen Fluren geführt werden können.
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- Bezüglich der Sanktionierung von Inhaftierten, die Reinigungsarbeiten verwei
gern, konnte Folgendes in der Sitzung am 11.03.2024 geklärt werden: Die Reini
gungspflicht für den persönlichen Bereich ist für alle Inhaftierten verbindlich und 
zugleich Voraussetzung für die Nutzung des offenen Flurs. Andere Reinigungsar
beiten sind nicht verpflichtend und werden als Arbeitsgelegenheiten angeboten.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzlich danken für vielfältige vertrauensvolle Zusam
menarbeit im Interesse eines humanitären Vollzugs in der Abschiebungshaft.

Dr. Thomas Posern

Landesbeirat für den Vollzug der 
Abschiebungs- und Zurückweisungshaft in 
Rheinland-Pfalz

- Der Vorsitzende -


